[bookmark: _GoBack]BERLINER TEILHABEBEIRAT 
Entwurf Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Berliner Teilhabebeirats 
Datum: 30.08.2024 Ort: Videokonferenz 
Beginn: 13:00 Uhr, Ende: 16:00 Uhr 
Verbände Menschen mit Behinderungen
Name 			Organisation/Institution
1. Haase, Ulrike 		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
2. Groth, Claudia		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
3. Stellv. Metzing, Holger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
4. Loos, Stephanie		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
5. Stenger, Birgit		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
6. Stellv. Gröting, Ludger		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
7. Seerig, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen			(stellvertretender Vorsitzender)
8. Zander, Thomas		Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen
LIGA
9. Biester, Silke		Caritas
10. Krausser, Hartmut		ApK
11. Redfern, Timothy		Der Paritätische Berlin (stellvertretende				Vorsitzender)
12. Rutkowski, Susanne		DRK e.V. Berlin (Deutscher Rotes Kreuz)
13. Sieprath, Marie		Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste
14. Wegener, Uwe
15. Schütz, Elizabeth		DWBO
Landesbeauftragte
16. Braunert-Rümenapf, Christine		Landesbeauftrage für Menschen mit Behinderungen 
17. Elborg, Maike		Referentin der Landesbeauftragten für Menschen			mit Behinderungen 

Hauptverwaltung
18. Bozkurt, Aziz		Staatssekretär für Soziales (Vorsitzender)
19. Stellv. Würtz, Dr. julia		SenASGIVA, Abteilung Soziales
20. Mönke-Schmidt, Ulrike		Senatsverwaltung für Wissenschaft,					Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
21. Uelze, Kerstin		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
22. Winter-Witschurke, Christiane		Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
			Familie
Bezirksverwaltung
23. Nöll, Oliver 			BzStR für Gesundheit, Spandau
Mitarbeitende, Fachreferenten und Gäste
24. Link, Christina		SenASGIVA, Abteilung Soziales
25. Rau, Fabian		Berliner Werkstätten (LAG WR)
26. Kaup, Daniela		Bezirksbeauftragte für Menschen mit
		Behinderungen, Lichtenberg
27. Schwarz, Patrick		SenASGIVA, Abteilung Soziales
28. Rottmann, Thies
29. Chodakowski, Julia		SenASGIVA, Abteilung Soziales


1
TOP 1 – Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
· Die Sitzung wird von Herr Bozkurt eröffnet. Es folgt die Begrüßung der Mitglieder und der Gäste.
· Als Gast wurde Frau Link eingeladen, um Stellung zu TOP 4 „Mitwirkung der LIGA und der Selbstvertreter*innen an der Überarbeitung des Teilhabeinstruments Berlin (TIB)“ zu nehmen.
· Zudem wurde auch Frau Kaup als Gast zum TOP 3 „Gewaltschutz von Fahrdienstnutzenden – Sicherstellung des Gewaltschutzes bei Fahrdiensten“ willkommen geheißen. 
· Nach der GO § 12 Abs. 3 müssen der Vorsitzende oder eine Stellvertretung sowie mindestens 15 stimmberechtigte Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Neben dem Staatssekretär Herr Bozkurt haben 17 weitere stimmberechtigte Mitglieder an der Sitzung teilgenommen. 
· Frau Braunert-Rümenapf hat eine Anfrage aus dem Bezirk Pankow hinsichtlich des nicht-barrierefreien Teilhabefachdienstes Jugend als Thema für den TOP Aktuelles/Sonstiges vorgeschlagen.
· Ergänzend zur Tagesordnung wollte auch Frau Schütz unter TOP Aktuelles/Sonstiges Stellung zu dem neuen Senatsbeschluss nehmen.

TOP 2 – Beschluss des Protokolls der Sitzung am 14.06.2024
· Das Protokoll ist den Teilnehmenden mit der Einladung zur Sitzung (am 30.08.2024) am 19.08.2024 zugegangen.
· Der Geschäftsstelle liegen bisher keine Änderungen hinsichtlich des Protokolls vor.
· Das Protokoll der Sitzung am 30.08.2024 wurde ohne weitere Änderungsvorschläge seitens der Mitglieder angenommen. 

TOP 3 – Gewaltschutz von Fahrdienstnutzenden – Sicherstellung des Gewaltschutzes bei Fahrdiensten 
· Dieser Tagesordnungspunkt wurde von dem Landesbeirat angemeldet. 
· [bookmark: _Hlk165620105]Basierend auf den vermehrten Vorfällen, in denen die Fahrdienstnutzenden seitens der Fahrdienste Gewalt erfahren haben, fordern die Interessenvertretungen das Land Berlin und somit alle Leistungserbringer dazu auf, gemäß § 37 a SGB IX alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt für Menschen mit Behinderungen zu ergreifen und umzusetzen. Dies beinhaltet auch die Gewaltschutzkonzepte.
· In diesem Bereich könnte jedoch auf der einen Seite die Gefahr bestehen, dass zu strikte Reglementierungen dazu führen könnten, dass viele Fahrdienste den Betrieb einstellen würden und somit nicht mehr allen gewünschten Fahrten nachgekommen werden kann. 
· Zum anderen gibt es in diesem Bereich rechtliche Restriktionen für das Land Berlin, da es aufgrund gesetzlicher Regelungen kein direkter oder indirekter Vertragspartner der Fahrdienste (Leistungserbringer) ist. 
· Der konkrete rechtliche Unterschied zu dem Sonderfahrdienst nach § 12 Landesgleichberechtigungsgesetz, bei dem ein direkter Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Land Berlin geschlossen wird, besteht bei den Fahrten in der Eingliederungshilfe darin, dass ein gewisses rechtliches Dreiecksverhältnis besteht. Das heißt, die Bürger:innen (Antragsstellende) erhalten von den Teilhabeämtern eine Kostenübernahme in Form eines Leistungsbescheids, so dass zwischen den unabhängigen Fahrdiensten und den Trägern der Eingliederungshilfe nur ein indirektes Rechtsverhältnis entsteht (privatrechtsgestaltender Leistungsbescheid). Danach werden keine Beförderungsverträge zwischen dem Einrichtungsträger und dem Fahrdienst geschlossen. Dies führ dazu, dass die Handlungsmöglichkeiten für Eingriffe in das bestehende Verhältnis seitens des Landes stark eingeschränkt sind.
· Seitens der Sozialverwaltung wurde vorgeschlagen im ersten Schritt zu prüfen, ob Anpassungen im Rundschreiben „Soz Nr. 02/2021 – Beförderungsleistungen durch nicht vertragsgebundene Fahrdienste – Beförderungsleistungen in der Eingliederungshilfe“ erfolgen können. Geprüft werden soll unter anderem, ob die zuvor vorgebrachte Idee mit dem Vorlegen des aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses der Kraftfahrer:innen, aufgenommen werden kann.
· Um mehr Transparenz für die Fahrdienstnutzende bzw. ihre gesetzlichen Vertreter:innen hinsichtlich der Fahrdienste zu schaffen, wurde zudem vorgeschlagen, zu prüfen inwiefern bereits Gewaltschutzkonzepte bei den Anbietern vorliegen und welche möglichen Informationslücken es zu füllen gibt. 
· Der vorliegende Beschluss zum Thema „Sicherstellung des Gewaltschutzes bei Fahrdiensten“ kann seitens der beiden Senatsverwaltungen (Soziale und Jugend) nicht beschlossen werden. Stattdessen wird ein Prüfauftrag festgelegt. 
· Die Verwaltung soll prüfen, was sich rechtlich seitens des Landes an Regelungen durchsetzen lässt. 
· Parallel sollten die Fahrdienste hinsichtlich eines eventuell schon vorhandenen Gewaltschutzkonzepts abgefragt werden und darauf hingewiesen werden, dass diese in der Zukunft eine große Rolle beim Betreiben eines Fahrdienstes spielen könnten. Zu diesem Zweck müssten die Bezirke zunächst abgefragt werden, wie viele und welche Fahrdienste für die Fahrten der Eingliederungshilfe genutzt werden. 
· Weiterhin wurde festgehalten, dass die SenASGIVA und die SenBJF dem BTHB eine qualifizierte Rückmeldung zu dem oben festgehaltenen Vorgehen bis zur nächsten Sitzung am 15.11.2024 geben.
· Die Teilnehmende haben sich darauf geeinigt den Beschluss zurück zu stellen. Jedoch wurde in diesem Zusammenhang vereinbart, dass der TOP „Gewaltschutz von Fahrdienstnutzenden – Sicherstellung des Gewaltschutzes bei Fahrdiensten“ automatisch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am 15.11.2024 aufgenommen wird. Die Geschäftsstelle stimmte dieser Vorgehensweise zu. 

TOP 4 – Mitwirkung der LIGA und der Selbstvertreter:innen an der Überarbeitung des Teilhabeinstruments Berlin (TIB)
· Herr Redfern übernimmt die Einführung in das Thema und fasst die Probleme zusammen.
· Eines der Probleme bestünde seiner Auffassung nach darin, dass weder die LIGA noch der Landesbeirat noch der Berliner Teilhabebeirat bei der aktuellen Überarbeitung des TIB berücksichtigt und einbezogen worden seien. Die Interessenvertretungen und die Vertreter:innen der LIGA hätten ein erhebliches Interesse an der Qualität und Ausgestaltung des überarbeiteten TIB. Die Verbände der Menschen mit Behinderungen seien gemäß § 8 Abs. 3 des LGBG Berlin sowie Art. 4 Abs. 3 der UN-BRK zu beteiligen.
· Die Senatsverwaltung für Soziales weist daraufhin, dass das Beteiligungsverfahren in der TIB-Verordnung (TIBV) spezialgesetzlich und dort detaillierter geregelt sei. Bei der fachlichen Weiterentwicklung des TIB (gemäß der TIBV) sei ein Validierungsprojekt, welches von Frau Dr. Niemeyer begleitet wurde, eingerichtet worden. Im Rahmen dieses Projekts fand eine Beteiligung von Interessenvertretungen (seitens des Landesbeirats wurden Frau Babenschneider, Frau Erdem, Frau Loos und Herr Gröting benannt), der Vertreter:innen der LIGA, der Teilhabefachdienste sowie der Senatsverwaltungen für Jugend und Gesundheit statt.
· Die Ergebnisse und die gemeinsam erarbeiteten Empfehlungen des Validierungsprozesses wurden den Mitgliedern des Berliner Teilhabebeirats letztes Jahr in der Sitzung am 24.11.2024 und im Anschluss auch im Berliner Steuerungskreis vorgestellt. Die Überarbeitung des TIB-Dokuments basiert auf diesen Ergebnissen und den erarbeiteten Empfehlungen aus dem Validierungsprojekt. 
· Dabei wurden sämtliche Empfehlungen und Ergebnisse aus dem Validierungsprojekt bei der Überarbeitung des TIB-Dokuments umgesetzt. 
· Im Moment befindee sich der Prozess in der Ressortabstimmung, wie in der TIBV vorgesehen: Änderungen des TIB werden von der für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Jugend und der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung festgesetzt. 
· Nach der Festsetzung solle das TIB in einer der nächsten Sitzungen des Berliner Teilhabebeirats vorgestellt werden.
· Es wurde eine Diskussion hinsichtlich des „Beteiligungsbegriffs“ geführt. Die Interessenvertretungen und die Vertreter:innen der LIGA fühlen sich nicht ausreichend an dem Überarbeitungsprozess des TIB beteiligt und nicht im Sinne der § 8 Abs. 3 des LGBG Berlin sowie des Art. 4 Abs. 3 der UN-BRK.
· Es folgt die Abstimmung zum vorliegenden Beschluss:
· Ja-Stimmen – 16
· Nein-Stimmen – 2
· Enthaltungen – 2
· Damit wurde der vorliegende Beschluss vom Berliner Teilhabebeirat angenommen.

TOP 5 – Aktuelles/Sonstiges
Aktuelles
· Bezirkliche Teilhabebeiräte und Widerspruchsbeiräte:
· Das Thema wurde von Herr Seerig angemeldet und bezieht sich auf die Sitzung am 01.03.2024. Hierbei geht es darum, dass den Mitgliedern des Berliner Teilhabebeirats die Mitgliederlisten der Bezirksteilhabebeiräte und der Widerspruchsbeiräte zur Verfügung gestellt werden sollte. 
· Seitens der für Soziales zuständigen Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass die Senatsverwaltung gegenüber den Bezirken nicht weisungsbefugt ist, jedoch die Bezirke im Rahmen ihrer Kooperations- und Abstimmungsgremien um die Listen bitten könnte. Dies ist geschehen, die Rückmeldungen bei der Geschäftsstelle sind jedoch bisher gering. 
· In der Sitzung des Berliner Teilhabebeirats am 01.03.2024 wurde auch vorgeschlagen, dass die vom Landesbeirat entsandten Mitglieder in den jeweiligen Bezirksteilhabebeiräten und Widerspruchsräten selbst nach einer Mitgliederliste fragen und diese an den Teilhabebeirat weiterleiten können. 

· Eine mögliche Ergänzung der Geschäftsordnung:
· Auslöser für diesen Vorschlag war, der aufgrund von mangelnder Teilnahme gescheiterte Umlaufbeschluss vom 14.06.2024. 
· Es gibt Gremien in denen es Praxis ist, dass nicht-zustande gekommene Umlaufbeschlüssen automatisch als Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der nächsten regulären Sitzung aufgenommen. Im Moment ist dieser Fall in der Geschäftsordnung des Berliner Teilhabebeirats nicht vorgesehen, jedoch ließe sich durch eine gemeinsame Ergänzung der Geschäftsordnung dies ändern.
· Die Teilnehmenden einigten sich darauf, dass zur nächsten Sitzung ein entsprechender Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung eingereicht werden sollte. Herr Seerig hat zugesagt zur nächsten Sitzung am 15.11.2024 einen Beschluss diesbezüglich vorzubereiten.

· Stellungnahme von Frau Schütz zum aktuellen Senatsbeschluss:
· Die Verbände befindet sich zurzeit in Verhandlungen mit den zuständigen Leistungsträgern bezüglich einer neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarung der Assistenz. 
· Nun liegt ein neuer Sachstand in Form des Senatsbeschlusses vor. Dieser enthält eine Aufforderung zur Verhandlung gem. § 131 SGB IX sowie eine Kündigungsandrohung, die gegebenenfalls nach einem halben Jahr gem. § 59 SGB X erwogen werden kann.
· Die Verbände sehen dabei die übermittelten Begründungen kritisch und schätzen das Vorgehen rechtlich-fachlich fehlerhaft ein. Jedoch wollen die Verbände weiter verhandeln, umso ein besseres Ergebnis für alle Beteiligte herbeiführen zu können. 

Sonstiges
· Vorschlag für die Einführung von OfficeNet-Fachnetzwerk Berlin für den Teilhabebeirat:
· Seitens der Geschäftsstelle wurde die Einführung einer Testphase von OfficeNet-Fachnetzwerk für die Arbeit des Berliner Teilhabebeirats vorgeschlagen. 
· Das Fachnetzwerk bietet einige Vorteile für Abstimmungen und Dokumentenverwaltung. Zudem können auch Außenstehende auf alle Funktionen des Fachnetzwerks zugreifen.
· Die Teilnehmenden haben sich positiv über den Vorschlag geäußert und um mehr Informationen zum Netzwerk gebeten. Man hat sich darauf geeinigt, dass die Geschäftsstelle ein kurzes Papier zu OfficeNet-Fachnetzwerk zur nächsten Sitzung für die Mitglieder des Berliner Teilhabebeirats zusammenstellt. 

· Barrierefreiheit in den Räumen des Teilhabefachdienstes Jugend:
· Frau Braunert-Rümenapf hat angeregt, dass die Mitglieder des Berliner Teilhabebeirats sich in einer der kommenden Sitzungen, das Problem der mangelnden Barrierefreiheit in den Teilhabefachdiensten näher anschauen. 

· Ein/e Landesbeauftragte/r für psychische Gesundheit:
· In der Sitzung am 14.06.2024 wurde berichtet, dass die Stelle der Landesbeauftragte/r für psychische Gesundheit ausgeschrieben worden ist und die Auswahlgespräche schon geführt worden sind, so dass die Stelle nach der Beteiligung der Gremien wenigen Wochen nachbesetzt werden sollte. 
· Die Stelle der/des Landesbeauftragten für psychische Gesundheit ist an dem 01.09.204 wiederbesetzt. Seitens der Hausleitung der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege wird zeitnah noch eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht. 
· Zudem stehen nun auch die Wahlen für den Beirat für psychische Gesundheit im November an. Bald darauf folgend ist auch die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landesbeirats für Psychische Gesundheit geplant. 

· Sitzungstermine für 2024:
1. 15.11.2024	Videokonferenz


Protokollantin: Chodakowski, Julia; III B 3.5 

